
 
 
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
41 - Kulturamt 
 
 
Betrifft: Kulturförderrichtlinie der Stadt Eberswalde 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage bei-
gefügte Richtlinie für die kommunale Förderung der Kultur in der 
Stadt Eberswalde. 
 
 
 
 
Eberswalde, den 29.10.2010 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

         22/249/10 

zu DB/Vorlage   BV/402/2010 
 
Datum           28.10.2010 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


